
FD Finanzen und Abgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015
Haushalt Budget Organisations-einheit Sachkonto Bezeichnung Betrag Begründung genehmigt am

Finanzhaushalt-APL 1030-INV-2014 103 - Stabstelle 
Vorstandsbüro

0045100 Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten 
Zuwendungen verbundener Unternehmen

       24.000,00 € Beamer f. Filmfest gGmbH 29.09.2015

Finanzhaushalt-APL 1030-Afa-2014 103 - Stabstelle 
Vorstandsbüro

4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus 
geleisteten Investitionszuwendungen

         4.800,00 € Abschreibungen Beamer Filmfest gGmbH 29.09.2015

Ergebnishaushalt-ÜPL 8820-AB-2014 882 - Betrieb 
Nordseehalle

4431101 Aufwendungen für Gutachten und sonstige Beratungsleistungen 
(Betrieb gewerblicher Art 19 % USt.)

       18.400,00 € Brandschutzkonzept Neues Theater; 
Bestuhlungspläne Nordseehalle; Planungs- 
kosten Zusammenlegung beider Betriebe

09.12.2015

Finanzhaushalt-ÜPL 9900-INV-2014 990 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft

0041100 Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten 
Zuwendungen gegenüber dem Land

       24.320,00 € Zu zahlenden Krankenhausumlage im Rahmen 
des Finanzausgleiches (FAG) (Ansatz 2015 in 
Höhe von 800.000 € nicht ausreichend) 

05.01.2016

Ergebnishaushalt-ÜPL 8810-AB-2014 881-  Betrieb 
Gebäudereinigung

4241061 Gebäudereinigung allgemein        20.000,00 € Zusätzlicher Aufwand durch Versorgung der 
Emsschule (im Rahmen der Flüchtlingshilfe) und 
Neuausstattung der Schulen im Rahmen der 
Schulstrukturreform

20.01.2016

Ergebnishaushalt-ÜPL 2120-AB-2014 212 - Fachdienst 
Information- und 
Kommunikationstechnik

4241160 Grundstücksbewirtschaftungskosten an 806          6.421,58 € Betriebskostennachzahlung für 2014 und erhöhte 
Betriebskosten für 2015

01.02.2016

Summe 97.941,58 €      

Anlage zur Vorlage 16/2027

Die Deckung der o.g. über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt im Rahmen des § 117 NKomVG innerhalb des Haushalts der Stadt Emden. 
Die Abschreibungsmehraufwendungen werden gem. § 117 Abs. 5 NKomVG festgestellt.


